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UE Union européenne
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Die Schweiz übernimmt die EU-Sanktionen
gegen Russland

Politique étrangère

Am 23. Februar 2022 verurteilte die Schweizer Regierung erstmals öffentlich das
völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands in der Ostukraine. Der Bundesrat beobachte
die Lage wegen der Eskalationsgefahr mit grosser Sorge und setze sich für eine
friedliche Lösung des Konflikts ein, unter anderem durch die Unterstützung der OSZE.
Um der Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland vorzubeugen, werde man die
Sanktionen analysieren und anschliessend entscheiden, wie man zu verfahren habe. Der
Bundesrat verwies in seiner Medienmitteilung auf das Embargogesetz, auf dessen
Grundlage der Bund Zwangsmassnahmen erlassen könne, um Sanktionen der UNO, der
OSZE oder der wichtigsten Handelspartner durchzusetzen. 
Tags darauf veröffentlichte der Bundesrat eine Erklärung von Bundespräsident Cassis,
in der er sich zum bewaffneten Konflikt in der Ukraine äusserte. Der Bundesrat
verurteile die Intervention Russlands «aufs Schärfste» und rufe die Konfliktparteien
dazu auf, das humanitäre Völkerrecht zu respektieren, so Cassis. Er nahm auch Bezug
auf die zusätzlich erlassenen Sanktionen der EU gegen Russland. Diese hatte Finanz-
und Reisesanktionen gegen Banken und Geschäftspersonen sowie gegen Mitglieder der
Duma, der Armee und der Regierung erhoben, aber auch Handelsrestriktionen
bezüglich der Regionen Donetsk und Luhansk erlassen. Zudem wurde der Zugang zum
europäischen Finanz- und Kapitalmarkt für die russische Regierung und die Zentralbank
beschränkt. Der Bundespräsident kündigte an, dass die Schweiz diese Sanktionen in
Form von «Umgehungsverhinderungsmassnahmen» in die Verordnung zur
Verhinderung der Umgehung der EU-Sanktionen aus dem Jahr 2014 übernehmen
werde. Man werde die Liste der von der EU sanktionierten Personen und Unternehmen
grundsätzlich übernehmen. Auf Nachfrage der anwesenden Journalistinnen und
Journalisten bei der Pressekonferenz konnte Cassis in der Folge jedoch nicht
bestätigen, dass die Schweiz die EU-Sanktionen übernehmen werde. Laut Sonntagsblick
und Republik gebe es keine Grundlage für die Genehmigung von konkreten Sanktionen,
weil Wirtschaftsminister Parmelin dem Gesamtbundesrat aus Versehen keinen
formellen Antrag dazu vorgelegt habe. Wie die Sonntagszeitung berichtete, lud die APK-
NR Aussenminister Cassis in der Folge zu einer ausserordentlichen Sitzung ein, an der
er die Sanktionspolitik der Schweiz rechtfertigten sollte. Während in allen Parteien eine
Mehrheit für die Übernahme von Sanktionen vorhanden sei, lehne die SVP dies unter
Berufung auf die Schweizer Neutralität ab, so die Sonntagszeitung weiter. Alt-Bundesrat
Blocher verurteilte indes die Sanktionsübernahme in der Aargauer Zeitung und betonte,
die Schweiz sei dadurch eine «Kriegspartei» geworden. 
Die zurückhaltende Reaktion des Bundesrats stiess bei den meisten Parteien und der
Bevölkerung auf Unverständnis und sorgte für Kritik. Der Sonntagsblick zitierte Mitte-
Präsident Gerhard Pfister (mitte, ZG), für den die Massnahmen nicht weit genug gingen,
und FDP-Präsident Burkart (fdp, AG), der eine vollumfängliche Übernahme der EU-
Sanktionen forderte. In Bern kam es zur grössten Friedensdemonstration seit dem
Irakkrieg im Jahr 2003, an der nicht mit Kritik am Bundesrat gespart wurde. Auch
aussenpolitisch wurde Druck auf den Bundesrat ausgeübt: Sowohl die USA wie auch die
EU brachten dem Vorgehen des Bundesrats wenig Verständnis entgegen. EU-
Botschafter Mavromichalis ermutigte die Schweiz, «Mut und Entschlossenheit» zu
zeigen und die EU-Sanktionen zu unterstützen. Die stellvertretende Aussenministerin
der USA – Wendy Sherman – ging sogar noch weiter und suchte ein direktes Gespräch
mit Staatssekretärin Livia Leu, um die Lage in der Ukraine zu besprechen. 

Nur vier Tage später reagierte der Bundesrat im Rahmen einer ausserordentlichen
Sitzung auf die dramatische Lage in der Ukraine und beschloss die Übernahme der
Sanktionspakete der EU gegen Russland sowie Hilfsgüterlieferungen für die
ukrainische Bevölkerung. Die Schweiz setzte mit sofortiger Wirkung die Güter- und
Finanzsanktionen der EU um, was zur Folge hatte, dass die Vermögen der sanktionierten
Personen und Unternehmen gesperrt und die Eröffnung neuer Geschäftsbeziehungen
verboten wurden. Gegen Präsident Putin, Premierminister Mishustin und
Aussenminister Lavrov wurden aufgrund schwerwiegender Verstösse gegen das
Völkerrecht zusätzliche Finanzsanktionen erlassen. Das Einfuhr-, Ausfuhr- und
Investitionsverbot, das seit 2014 für das Gebiet der Krim angewendet wurde, erweiterte
der Bundesrat auf die Regionen Donezk und Luhansk. Ausserdem entschied der
Bundesrat, das Abkommen über Visaerleichterungen mit Russland teilweise zu
suspendieren und Einreiseverbote gegen verschiedene Personen zu erlassen, die einen
Bezug zur Schweiz hatten und Vladimir Putin nahestanden. Im Sinne der
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Luftraumsperrungen anderer europäischer Länder wurde auch der schweizerische
Luftraum für sämtliche russischen Flüge gesperrt, mit Ausnahme von Flugbewegungen
für humanitäre, medizinische und diplomatische Zwecke. Trotz der in diesem Ausmass
bisher noch nie dagewesenen Sanktionsübernahmen betonte der Bundesrat, dass er
die Neutralität bei seiner Entscheidung berücksichtigt habe und die Schweiz auch
weiterhin mit ihren Guten Diensten zur Lösung des Konflikts beitragen wolle. Dieser
Kurswechsel wurde in den Medien positiv aufgenommen, wenngleich der Bundesrat für
seine Zögerlichkeit kritisiert wurde. Die AZ bezeichnete den Entscheid als «Berner
Pirouette», während die WOZ die Entscheidfindung der Exekutive mit einem tagelangen
Irrlauf verglich. Aussenminister Cassis verteidigte sich im Interview mit dem
Sonntagsblick Anfang März und argumentierte, dass der Bundesrat «selten etwas so
Wichtiges so schnell entschieden» habe. Er warb für Verständnis, denn der Bundesrat
habe zuerst einen Weg finden müssen, so weit wie möglich mit der EU mitzuziehen,
ohne die Neutralität zu verletzen und damit die Handlungsfähigkeit der Schweizer
Diplomatie einzuschränken. 

Es sollte nicht lange dauern, bis die Schweizer Exekutive am 4. März das
Sanktionsregime wiederum dem neusten Stand der EU anpassen musste. Der
Bundesrat beschloss daher die Totalrevision der «Verordnung über Massnahmen im
Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine». Neu war der Export aller doppelt (zivil
und militärisch) verwendbarer Güter nach Russland verboten und zwar unabhängig vom
Endverwendungszweck oder dem Endverwender. Auch die Ausfuhr von Gütern, die zur
militärischen oder technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung des
Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, untersagte der Bundesrat.
Darunter fielen auch die Vermittlung oder das Bereitstellen von Finanzmitteln und die
Erbringung technischer Hilfe. Weitere Ausfuhrverbote betrafen Güter und
Dienstleistungen im Ölsektor und in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie damit
zusammenhängende Dienstleistungen wie Versicherungen, Inspektionen,
Vermittlungsdienste und Finanzhilfen. Die Finanzsanktionen wurden ebenfalls
ausgeweitet; so beschloss die Regierung das Verbot von Transaktionen mit der
russischen Zentralbank und den Ausschluss Russlands aus dem
Kommunikationsnetzwerk SWIFT. Erneut wurde der Bundesrat nicht müde zu betonen,
dass die Umsetzung der Sanktionen nicht gegen die Schweizer Neutralität verstosse und
dass damit keine humanitären Aktivitäten behindert würden. 

Eine Woche später entschied der Bundesrat, Überfluggesuche der beiden
Konfliktparteien und anderer Staaten, die diese mit Kriegsmaterial unterstützen
wollten, nicht zu genehmigen. Der Schweizer Luftraum blieb somit in der Folge für
sämtliche Flüge, die im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt standen,
verboten, ausgenommen davon waren weiterhin Überflüge aus humanitären oder
medizinischen Zwecken. Die SVP reagierte auf diesen Ausbau der Sanktionen, indem
Roger Köppel (svp, ZH) im Nationalrat anlässlich der Diskussion über den Schweizer Sitz
im UNO-Sicherheitsrat nicht nur auf dessen Ablehnung pochte, sondern auch eine
Beendigung der Sanktionen gegen Russland forderte. 

Am 16. März übernahm die Schweiz auch die Sanktionen, welche die EU gegen Belarus
wegen dessen Mitverantwortung an den russischen Völkerrechtsverletzungen in der
Ukraine erhoben hatte. Auch in diesem Fall handelte es sich um Güter- und
Finanzsanktionen, die inhaltlich sehr stark an die Sanktionen gegen Russland angelehnt
waren. Abweichend davon wurden jedoch auch Einfuhrverbote geschaffen, die unter
anderem den Import von Holz- und Kautschukprodukten, Eisen, Stahl und Zement
untersagten. 

Die schrittweise Ausdehnung der Sanktionen gegen Russland setzte sich am 18. März
fort, als die Schweiz das vierte Sanktionspaket der EU nachvollzog. Dieses umfasste
weitergehende Massnahmen im Güterbereich, Einschränkungen von Transaktionen mit
gewissen russischen Staatsunternehmen, ein Verbot von Ratingdiensten für russische
Kunden sowie den Entzug der Meistbegünstigungsbehandlung Russlands im Rahmen der
WTO. 

Und nur sieben Tage später folgte eine weitere Ausdehnung der Sanktionen, die nun
auch die Ausfuhr von Gütern für den Energiesektor und damit verbundene
Dienstleistungen unmöglich machten. Ebenso verboten wurde die Beteiligung und
Bereitstellung von Darlehen oder anderweitigen Finanzmitteln an Energieunternehmen.
Auch neue Einfuhr- und Ausfuhrverbote gegenüber Russland fanden sich auf der Liste
der EU-Sanktionen, darunter Importe von Eisen- und Stahlerzeugnissen aus oder mit
Ursprung in Russland und Exporte von Luxusgütern und Gütern zur «maritimen
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Navigation». Etwas überraschend entschied sich der Bundesrat hingegen dazu, die
anfangs März erlassenen Massnahmen der EU gegen russische Medienkanäle nicht zu
übernehmen. Sputnik und Russia Today durften somit weiterhin in der Schweiz
publizieren und ausstrahlen, obwohl der Bundesrat anerkannte, dass die Sender als
Propagandawerkzeuge zur Streuung von Desinformation genutzt würden. 
Eine Umfrage des Forschungsinstituts Gallup International, die Ende März im
Sonntagsblick veröffentlicht wurde, zeigte auf, dass ein Grossteil der Schweizer
Bevölkerung die Sanktionen für angemessen befand (50%) oder gar schärfere
Massnahmen forderte (34%). Eine Mehrheit befürchtete jedoch auch wirtschaftliche
Schäden und eine Inflation sowie Probleme bei der Energieversorgung.
Nichtsdestotrotz war die Unterstützung für das Sanktionsregime ungebrochen gross.
Derweil forderte der ukrainische Botschafter in der Schweiz, Artym Rybchenko, vom
Bundesrat mehr Initiative bei der Beschlagnahmung von Vermögenswerten russischer
Oligarchen. Obwohl Rybchenko Bundespräsident Cassis zugute hielt, schon viel für die
Ukraine getan zu haben, erwartete er mehr und schnellere Sanktionen in den Bereichen
Finanzen, Energie und Banken.

Anfang April tauchten Bilder auf, die den Verdacht auf russische Kriegsverbrechen in
der Ukraine erhärteten. Bundesrätin Karin Keller-Sutter verurteilte die Handlungen
Russlands in einem NZZ-Interview explizit als «Kriegsverbrechen» und äusserte die
Erwartung, dass die EU und damit auch die Schweiz ihre Sanktionen gegen Russland
verstärken würden. Noch im gleichen Monat kam es dann in zwei Etappen tatsächlich zu
einer weiteren Übernahme von EU-Sanktionen gegen Russland und Belarus: Das fünfte
Sanktionspaket umfasste ein Importverbot für Kohle, Holz, Zement, Meeresfrüchte und
Wodka, die für Russland wichtige Einnahmequellen darstellten, sowie ein Exportverbot
von Kerosin und weiterer Güter, die der Stärkung der industriellen Kapazitäten
Russlands dienen könnten. Auch die finanzielle Unterstützung von öffentlichen
russischen Einrichtungen wurde untersagt. Das WBF sanktionierte des Weiteren über
200 natürliche und juristische Organisationen, darunter zwei Töchter des russischen
Präsidenten Putin. In Abweichung zur EU sah die Schweiz jedoch noch davon ab, die
Vergabe öffentlicher Aufträge an russische Staatsangehörige und in Russland ansässige
Organisationen zu verbieten. Die Umsetzung eines solchen Verbots habe Fragen
hinsichtlich der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen und dessen
Geltungsbereich aufgeworfen. Bis Ende Juni 2022 sollten die zuständigen Stellen die
Unklarheiten jedoch klären und in einem Bericht Stellung dazu beziehen. Wie die NZZ
berichtete, wurde zunehmend die Forderung laut, dass die Schweiz «aktiv» nach den
Vermögen der von den Sanktionen betroffenen Personen suchen müsse. Während
Banken dies im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung sowieso tun müssten, verfügten
kantonale Grundbuchämter kaum über die nötigen Ressourcen, um derartige Abklärung
vorzunehmen, erklärte die NZZ. 

Ende April sorgten zwei mit den Sanktionen zusammenhängende Enthüllungen für
medialen Wirbel. Zuerst gelangte ein vertraulicher Brief der GPDel an die Medien, in
dem diese den Bundesrat für dessen schlechte Vorbereitung auf die russische Invasion
im Februar rügte. Le Temps zitierte aus dem Brief und führte aus, dass die Kerngruppe
Sicherheit – zusammengesetzt aus der Staatssekretärin des EDA sowie den Direktoren
des NDB und des Fedpol – den Sicherheitsausschuss des Bundesrats unzureichend und
zu spät informiert habe. Viola Amherd, Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis, die Teil
des Ausschusses seien, hätten daher den Gesamtbundesrat nicht adäquat über die Lage
in der Ukraine aufklären können. 
Kurz darauf machte CH Media öffentlich, dass das Seco Deutschland daran gehindert
habe, Panzermunition aus der Schweiz in die Ukraine zu exportieren. Das Seco
erklärte, dass das Schweizer Gesetz den Export von Kriegsmaterial verbiete, wenn das
Empfängerland in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt
sei. Während dieser Entscheid von einer Mehrheit der Schweizer Parteien gutgeheissen
wurde, äusserte sich Mitte-Präsident Gerhard Pfister gegenteilig. Er argumentierte,
dass der Bundesrat seine notrechtlichen Kompetenzen ausnutzen könnte, um im
Rahmen des Embargogesetzes derartige Lieferungen an die Ukraine zu erlauben,
solange dabei die Interessen der Schweiz gewahrt würden. Das Seco schob dieser
Forderung aber in seiner Stellungnahme einen Riegel vor und argumentierte, die von
Pfister angesprochene Klausel in der Bundesverfassung käme nur zum Tragen, wenn
eine klare gesetzliche Regelung fehle oder die Anwendung ebenjener Klausel im Gesetz
explizit vorgesehen werde. Im Gegensatz zum Embargogesetz – wo der Bundesrat
durchaus Spielraum beim Erlass von Sanktionen hat – sei das beim Kriegsmaterialgesetz
aber nicht der Fall, so das Seco. 1
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Ende Mai 2022 traf sich eine Delegation des Bundesrates zum bereits zweiten Mal nach
dem Treffen im März mit allen im Parlament vertretenen Parteien im Hotel Bellevue in
Bern zu einem Gespräch über den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für die
Schweiz. Der Bundesrat erläuterte den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dass
sich die Schweizer Antwort auf den russischen Angriffskrieg auf vier Pfeiler stütze,
namentlich Recht, Solidarität, Sicherheit und Gute Dienste. Diskutiert wurde nicht nur
die anstehende Ukraine Recovery Conference in Lugano, sondern auch die Schweizer
Auslegung der Neutralität und der Neutralitätsbericht, den der Bundesrat angekündigt
hatte. Die bundesrätliche Delegation legte die sicherheitspolitischen Folgen des Krieges
dar, wobei auch der Zusatzbericht des VBS zum Sicherheitspolitischen Bericht 2021
angesprochen wurde. Dieser befasse sich mit der Möglichkeit einer verstärkten
internationalen Kooperation in der Sicherheitspolitik, verriet der Bundesrat. Auch zur
Beschaffung der F-35A-Jets, zur Migrationspolitik angesichts der ukrainischen
Schutzsuchenden und der Energie- und Wirtschaftspolitik stand die Regierung den
Parteien Rede und Antwort.

Anfang Juni beurteilte der Bundesrat mehrere umstrittene Kriegsmaterial-Geschäfte.
Unter anderem lagen der Schweiz Anfragen von Deutschland (Munition und
Radschützenpanzer) und Dänemark (Radschützenpanzer) zur Weitergabe von
Kriegsmaterial an die Ukraine vor. Die Regierung lehnte beide Gesuche aufgrund der
geltenden Ausfuhrkriterien gemäss Kriegsmaterialgesetz und des
neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots ab. Der Bundesrat stellte jedoch klar,
dass Kriegsmaterial-Zulieferungen an europäische Rüstungsunternehmen weiterhin
möglich seien, auch wenn die Gefahr bestehe, dass einige der gelieferten Komponenten
in Kriegsmaterial verbaut in die Ukraine gelangen könnten. Das Kriegsmaterialgesetz
sehe vor, dass sich Schweizer Unternehmen an den internationalen
Wertschöpfungsketten beteiligen können, jedoch dürfe gemäss bundesrätlicher Praxis
der Anteil der Schweizer Einzelteile am Endprodukt eine gewisse Warenwertschwelle
nicht überschreiten. Da zwei weitere Gesuche aus Deutschland
(Panzerfaustkomponenten) und Italien (Flugabwehrkomponenten) diese Vorgaben
einhielten, wurden sie vom Bundesrat bewilligt. 

Eine Woche später beschloss die Landesregierung die Übernahme eines weiteren EU-
Sanktionspakets gegen Russland (sechstes Sanktionspaket), das ein Embargo auf Rohöl
und gewisse Erdölerzeugnisse aus Russland umfasste. Nebst dem Kauf wurden auch die
Einfuhr, Durchfuhr und der Transport in und durch die Schweiz untersagt. Auch die
Erbringung entsprechender Dienstleistungen, darunter Versicherungs- und
Rückversicherungsdienstleistungen für den Erdöltransport, waren damit nicht mehr
erlaubt. Im Finanzbereich wurden diverse Dienstleistungen für die russische Regierung
oder für in Russland niedergelassene juristische Personen und Organisationen
verboten. Auch ein Werbeverbot, das Medien wie Russie Today oder Sputnik betraf, war
im Sanktionsbündel enthalten. Das WBF habe die notwendigen Massnahmen getroffen,
um die EU-Sanktionen in Schweizer Recht zu überführen, so die Regierung in ihrer
Medienmitteilung. Das WBF habe zudem weitere russische und belarussische Personen
und Organisationen auf die Sanktionsliste gesetzt und den Ausschluss von vier
russischen und belarussischen Banken aus dem Nachrichtensystem SWIFT bewilligt.
Auch die Liste der mit einem Ausfuhrverbot belegten Militär- und Technologiegüter
wurde ergänzt. 

Über einen Monat später, Anfang August, sah sich die Landesregierung angesichts der
«anhaltenden russischen Militäraggression» gezwungen, weitere EU-Sanktionen gegen
Russland («Paket zur Aufrechterhaltung und Anpassung») zu verabschieden, deren
Umsetzung sie zeitlich oder materiell für dringlich befunden hatte. Es handelte sich
hierbei primär um das Verbot, Gold und Golderzeugnisse aus Russland zu kaufen,
einzuführen oder zu transportieren, wobei auch Dienstleistungen im Kontext dieser
Güter verboten wurden. Um zur Bekämpfung der weltweiten Ernährungs- und
Energiekrisen beizutragen, führte der Bundesrat einige Ausnahmebestimmungen ein,
unter anderem richteten sich die Verbote nicht gegen Transaktionen im Zusammenhang
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und der Lieferung von Öl in Drittländer. Ende
August übernahm die Schweiz dann auch die technischen Massnahmen des gleichen
Sanktionspakets, unter anderem das Verbot, Einlagen entgegenzunehmen, oder Verbote
im Zusammenhang mit Ratingdiensten. Auch die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an
russische Staatsangehörige und in Russland niedergelassene Organisationen wurden
übernommen, nachdem der Bundesrat zuvor behördliche Abklärungen zu dieser Frage
in Auftrag gegeben hatte. 

Da die EU ihr Visumserleichterungsabkommen mit Russland Anfang September
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vollständig suspendierte, tat ihr dies die Schweiz wenige Wochen später gleich. Damit
setzte sie das seit 2009 bestehende Abkommen vorübergehend ausser Kraft, russische
Staatsangehörige konnten jedoch weiterhin über das ordentliche Visaverfahren ein
Visum beantragen. Bereits im Frühling 2022 hatte die Schweiz Visaerleichterungen für
gewisse Personengruppen, unter anderem russische Diplomatinnen und Diplomaten,
aufgehoben. 

Ende September verkündete der russische Präsident Wladimir Putin die Annexion der
von Russland teilweise besetzten Gebiete der Ukraine. Der Bundesrat verurteilte
diesen Schritt als «schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts» und anerkannte
diese Aneignung nicht. Er rief Russland dazu auf, das humanitäre Völkerrecht und die
Menschenrechte einzuhalten und einen raschen und ungehinderten Zugang für
humanitäre Hilfe auf dem gesamten ukrainischen und dem von Russland besetzten
Territorium zu gewährleisten, da der bevorstehende Winter humanitäre Hilfe für die
Bevölkerung notwendig mache. In Zusammenhang mit der russischen Annexion hiess
das WBF Mitte Oktober die Sanktionierung von 30 weiteren russischen Personen und
Organisationen gut. Betroffen waren vor allem Personen, die in die von Russland
organisierten Referenden in ukrainischen Regionen involviert waren. Damit stimmte die
Schweizer Sanktionsliste zu diesem Zeitpunkt mit derjenigen der EU überein. 

Obwohl die EU ihr achtes Sanktionspaket bereits Anfang Oktober 2022 verabschiedet
hatte, zog die Schweiz erst Ende November des gleichen Jahres vollständig nach. Mit
diesem Paket schuf die Schweiz eine Rechtsgrundlage für die Einführung von
Preisobergrenzen für russisches Rohöl und Erdölprodukte sowie für Einschränkungen
für weitere Eisen- und Stahlprodukte, Luft- und Raumfahrtgüter und weitere
wirtschaftlich bedeutende Güter. Zudem wurde die Erbringung von Dienstleistungen in
den Bereichen IT, Architektur, Rechtsberatung, Ingenieurwesen an die russische
Regierung oder an russische Unternehmen verboten. Nebst den Massnahmen des
achten Sanktionspakets erliess der Bundesrat ein Rüstungsgüterembargo gegen
Russland, welches aufgrund der Schweizer Neutralität in Teilen auch auf die Ukraine
anwendbar war. 

Kurz vor Jahresende kündigte der Bundesrat Mitte Dezember erneut die Übernahme
eines Sanktionspakets der EU an, wobei dieses vor allem Anpassungen in Bezug auf die
Preisobergrenze für Rohöl und Erdölerzeugnisse mit sich brachte – die
entsprechenden Bestimmungen stimmten nun mit derjenigen der EU überein. Eine
Woche zuvor hatte das WBF bereits die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung ins
Schweizer Recht geschaffen und weitere Personen den Schweizer Finanzsanktionen
unterstellt. 2

Nach den anfänglichen humanitären Hilfeleistungen im ersten Halbjahr 2022 setzte die
Schweiz ihr Engagement mit weiteren Hilfszahlungen und Hilfsgüterlieferungen an die
Ukraine in der zweiten Hälfte 2022 und darüber hinaus fort. 

Im August 2022 gab der Bundesrat bekannt, dass das EDA Konvois mit rund 100 Tonnen
sanitärem und medizinischem Material organisiert habe. Damit habe das
Aussendepartement seit März 2022 gemeinsam mit dem VBS mehr als 5'300 Tonnen
Hilfsgüter in die Ukraine und deren Nachbarländer geliefert. 
Eine weitere Lieferung kündigte die Schweizer Regierung zwei Monate später, Anfang
Oktober, an. Auf Ersuchen der ukrainischen Behörden werde die Schweiz Material zur
Brandbekämpfung, zur Aufbereitung von verunreinigtem Wasser und zur Beseitigung
von Schutt und Trümmern liefern. Die Hilfsgüter werden vom VBS und der Stadt Basel
gespendet, den Transport finanziere die DEZA. Die Maschinen und die weitere
Ausrüstung werden den ukrainischen Behörden übergeben, die nach einer Schulung
durch Spezialisten des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe den
Weitertransport übernehmen. Laut SECO ist der Transport mit den Massnahmen der
Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine von
März 2022 vereinbar.

Ende des gleichen Monats nahm Bundespräsident Cassis auf Einladung des deutschen
Bundeskanzlers Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Berlin an
der «Internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine» teil. Den
Rahmen für die Gespräche über den nachhaltigen und inklusiven Wiederaufbau des
Landes bildete die «Lugano-Deklaration», die 2022 im Zuge der Ukraine Recovery
Conference in Lugano erarbeitet worden war. Aussenminister Cassis unterstrich, dass
sich die Schweiz unter strikter Einhaltung ihrer Neutralität entschieden engagiere und
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erwähnte in diesem Kontext auch die Gespräche, welche er mit dem ukrainischen
Präsidenten Selenskyj, Premierminister Schmyhal und Aussenminister Kuleba geführt
habe. Er erklärte, dass sich die humanitäre Hilfe der Schweiz nach den Bedürfnissen
der ukrainischen Bevölkerung richte, insbesondere im Hinblick auf den anstehenden
Winter. 

Wenige Tage später beschloss der Bundesrat einen Aktionsplan für die Winterhilfe der
Schweiz in der Ukraine. Für die Finanzierung von Projekten zur Instandstellung der
Energie-Infrastruktur gab der Bundesrat zusätzlich zum bereits bestehenden
humanitären Engagement rund CHF 100 Mio. frei. Der bevorstehende Wintereinbruch
drohe aufgrund der beschädigten Energie-Infrastruktur und dem fehlenden Zugang zu
Trinkwasser rund sechs Millionen weitere Menschen auf Hilfeleistungen angewiesen zu
machen. Bundespräsident Cassis habe bei den Gesprächen mit der ukrainischen
Regierung, an denen auch Vertreterinnen und Vertreter der DEZA und des SECO
anwesend waren, Abklärungen vorgenommen, wie den Menschen in der Ukraine am
besten geholfen werden könne. Der Bundesrat gab bekannt, dass er dem Parlament
einen Nachtragskredit für zusätzliche Mittel im Umfang von CHF 76 Mio. beantragen
werde. Nachdem das Parlament den Betrag in der Wintersession 2022 bewilligt hatte,
lieferte die Schweiz Ende Dezember als Teil des umfassenden Aktionsplans des
Bundesrates weitere Hilfsgüter an den ukrainischen Zivilschutz. Die DEZA und das EDA
stellten hierfür siebzig Stromgeneratoren und vierzig Heizgeräte zur Verfügung.

Im Februar 2023, ein Jahr nach Beginn der russischen Militäraggression gegen die
Ukraine, zog der Bundesrat Bilanz über sein bisheriges Engagement. Er hielt fest, dass
die Schweiz seither über 1'000 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine geliefert habe und
4'765 Tonnen Nahrungsmittel in der Ukraine verkauft worden seien. Zudem hätten seit
dem 11. März 2022 über 75'000 Menschen den Schutzstatus S in der Schweiz erhalten.
Aus finanzieller Sicht habe die Schweiz bis anhin rund CHF 1.3 Mrd. für die
Hilfsmassnahmen zugunsten der Ukraine bereitgestellt, wobei CHF 1.035 Mrd. auf die
Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine in der Schweiz entfielen. Die
Regierung zeigte sich jedoch überzeugt, dass auch weiterhin Hilfe vonnöten sein werde,
um die Situation der ukrainischen Bevölkerung zu verbessern, und beantragte dem
Parlament daher ein neues Nothilfepaket über CHF 140 Mio. für die Ukraine (CHF 114
Mio.) und Moldawien (CHF 16 Mio.). Die mit diesem Paket vorgesehene Hilfe ziele auf die
Bedürfnisse und Anfragen der beiden Staaten in Bereichen ab, in denen die Schweiz
über spezifische Expertise verfüge, beispielsweise Schutzunterkünfte, Minenräumungen
oder Reparaturen an der Infrastruktur. Die Umsetzung werde von den zuständigen
Departementen EDA und WBF übernommen, wobei diese auch CHF 48 Mio. aus den
bereits bestehenden Krediten bereitstellten. Das Parlament genehmigte im Nachtrag I
zusätzliche CHF 92 Mio. 

Im April 2023 setzte die Schweiz die humanitären Hilfslieferungen fort, indem die
Kantone Basel-Stadt und Zürich einer NGO in Kiew fünf Ambulanzfahrzeuge spendeten.
Eine weitere Lieferung sei für Sommer 2023 geplant, gab das EDA bekannt, wobei die
DEZA in beiden Fällen für den Transport besorgt sei. Das VBS werde dem ukrainischen
Rettungsdienst zudem drei Löschfahrzeuge und fünf Tonnen Löschschaum liefern und
die Einsatzkräfte vor Ort ausbilden. 
Drei Monate später, Anfang Juli 2023, stockte die Schweiz ihre Finanzierung für den
Wiederaufbau und die Einrichtung von ukrainischen Schulen um zusätzliche CHF 5.5
Mio. auf. Damit fördere man die Wiederherstellung des Bildungsbereichs und die
Rückkehr der Kinder in die Schule, ein bedeutendes Ziel des ukrainischen Ministeriums
für Bildung und Wissenschaft. Die Unterstützung im Schulbereich sei Teil des
Hilfspakets im Umfang von CHF 140 Mio., die der Bundesrat im Februar 2023 beantragt
habe, liess das EDA in seiner Medienmitteilung verlauten. 3

Auch im Jahr 2023 führte der Bundesrat seine Sanktionspolitik gegen Russland
aufgrund des anhaltenden Aggressionskriegs gegen die Ukraine fort. Im Januar gab der
Bundesrat bekannt, neue Reisedokumente aus den von Russland besetzten Gebieten
der Ukraine und den abtrünnigen Regionen Georgiens fortan nicht mehr zur
Visumserteilung und zum Überschreiten der Schengen-Aussengrenzen zu akzeptieren.
Damit übernahm die Schweiz eine für sie verpflichtende Weiterentwicklung des
Schengen-Besitzstandes, da die EU die Einbürgerungspraxis Russlands in diesen
Regionen für völkerrechtswidrig hielt. 

Ende Januar folgte die Übernahme des neunten EU-Sanktionspakets, welches
verschiedene Dienstleistungsverbote gegenüber russischen Unternehmen und der
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russischen Regierung sowie Kontrollen und Beschränkungen für die Ausfuhr einer Reihe
von Dual-Use-Gütern, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet
werden können, beinhaltete. Gewisse bestehende Sanktionen wurden angepasst, unter
anderem schuf man beim Rüstungsembargo eine Ausnahmeklausel für den Export von
Minenräumungsgeräten an die Ukraine. 

Am 22. Februar, ein Jahr nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, hielt der Bundesrat
sein bisheriges Engagement in einer Art Jahresrückblick fest. Nebst den umfangreichen
humanitären Hilfeleistungen fasste die Landesregierung auch den Stand der
übernommenen Sanktionspakete zusammen. Gemäss Medienmitteilung hatte die
Schweiz seit Kriegsbeginn gezielte Massnahmen gegen mehr als 1'300 Personen und 170
Einrichtungen ergriffen, darunter Sperrungen von Vermögenswerten, diverse
Finanzmassnahmen, Handelsverbote für bestimmte Güter, Einreiseverbote und das
Verbot, gewisse Dienstleistungen für die russische Regierung oder russische
Unternehmen zu erbringen. Der Bundesrat verwies auch auf die
Wiederaufbaubemühungen, an denen sich die Schweiz beispielsweise durch die
Ukraine Recovery Conference im Juli 2022 in Lugano beteiligte.

Anfang März teilte der Bundesrat mit, dass er weiterhin an seiner Position in Bezug auf
die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial durch Drittstaaten festhalte. Somit beharrte er
weiterhin auf die Ablehnung derartiger Gesuche aus dem Ausland, wie zuletzt aus
Deutschland, Dänemark und Spanien. Er begründete seine Ablehnung nicht nur mit dem
Kriegsmaterialgesetz, sondern auch mit der Neutralität, der Tradition der humanitären
Hilfe, den Verpflichtungen gegenüber dem Völkerrecht sowie den Genfer Konventionen
und der Rolle der Schweiz als Friedensvermittlerin. Die Regierung ergänzte jedoch, dass
sie die Diskussionen im Parlament verfolgen werde und sich im Rahmen von
Stellungnahmen zu den hängigen parlamentarischen Initiativen erneut äussern werde. 

Wenige Wochen später folgte das zehnte EU-Sanktionspaket, das Ende März auch in
der Schweiz in Kraft trat. Auch in diesem Massnahmenpaket fanden sich
Dienstleistungsverbote, neue Meldepflichten im Finanzbereich und weitere
Verschärfungen im Güterbereich für Dual-Use-Produkte. Der Bundesrat beschloss aber
auch Ausnahmen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen an
russische Organisationen im Rahmen der humanitären Hilfe. Zudem führte er die
Möglichkeit ein, sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen oder
Organisationen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen bereitzustellen, wenn es die
Wahrung der schweizerischen Interessen erforderte. 

Zur Jahresmitte im Juni 2023 nahm die EU die Schweiz in die Liste der Partnerländer
im Zusammenhang mit den Sanktionen gegenüber Russland auf. Um als Partnerland zu
gelten, muss ein Staat eine Reihe von Ausfuhrkontrollmassnahmen anwenden, die
gleichwertig zu jenen der EU sind. Der Entscheid hatte keine juristische Wirkung, hob
jedoch die enge Zusammenarbeit mit der EU hervor. Konkrete Auswirkungen hatten
hingegen die gezielten Sanktionen des Bundesrats gegen Russland vom 28. Juni nach
mehrfachen «Destabilisierungsversuchen in Moldau», wie es der Bundesrat ausdrückte.
Die Schweiz schloss sich erst auf Bitten von Moldau den diesbezüglichen EU-
Massnahmen an, die unter anderem Finanzsanktionen und Reisebeschränkungen gegen
fünf Personen beinhalteten. Damit solle auf die zunehmende Untergrabung der
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Stabilität und Sicherheit in Moldau reagiert und die
amtierende Regierung gestärkt werden, gab der Bundesrat bekannt. Gleichentags
weitete das WBF die Finanz- und Reisesanktionen der Schweiz auf weitere Personen
und Organisationen aus, die unter anderem die illegale Deportation von ukrainischen
Kindern nach Russland unterstützt hätten, aber auch auf russische Streitkräfte,
Medienvertretende und Mitglieder der Söldnergruppe «Wagner». Damit glich die
Schweiz ihre Sanktionsliste wieder an diejenige der EU an. Ebenfalls am 28. Juni lehnte
die Schweizer Regierung ein Gesuch der Ruag AG für den Handel mit 96 Leopard-
Kampfpanzern ab, die in der Ukraine zum Einsatz kommen sollten. Die Panzer, welche in
Italien gelagert wurden, sollten in Deutschland repariert und anschliessend in die
Ukraine exportiert werden. Der Bundesrat argumentierte, dass dies aufgrund der
geltenden Rechtslage nicht möglich sei, da dadurch nicht nur das Kriegsmaterialgesetz
verletzt würde, sondern auch die Neutralitätspolitik der Schweiz angepasst werden
müsste. 

Mitte August 2023 beschloss der Bundesrat zur Übernahme des elften EU-
Sanktionspakets weitere Sanktionsmassnahmen gegen Russland. Auch dieser Beschluss
betraf ein Exportverbot von Dual-Use-Gütern und Gütern zur militärischen und
technologischen Stärkung Russlands für 87 zusätzliche Unternehmen. Auch der Verkauf
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von Rechten des geistigen Eigentums oder von Geschäftsgeheimnissen nach Russland
wurde verboten, um zu verhindern, dass Russland nicht-lieferbare Güter selbst
produzieren kann. Im Finanzbereich wurden bestehende Verbote erweitert, ausserdem
übernahm die Schweiz die von der EU geschaffenen Möglichkeiten, Ausnahmen im
humanitären Bereich und zum Zweck des Abzugs von schweizerischen Investitionen aus
Russland zu gewähren. Der Bundesrat kündigte zudem an, eine neue Rechtsgrundlage
für ein Instrument zur Verhinderung von Sanktionsumgehungen zu prüfen, welche die
EU bereits geschaffen habe. Damit könnten auch Exporte von Dual-Use-Gütern und
Gütern zur militärischen und technologischen Stärkung in Drittländer verboten werden.
Die im Januar 2023 eingeführten Einschränkungen für russische Reisedokumente
wurden zudem präzisiert. So definierte der Bundesrat verschiedene Ausstellungsdaten,
ab denen die Schweiz die Pässe, Aufenthaltsgenehmigungen, Rückkehrbescheinigungen
und Ausweise für Seeleute aus den unterschiedlichen besetzten ukrainischen Gebieten
nicht mehr akzeptierte.

Ende August richteten sich die von der EU übernommenen Sanktionen für einmal nicht
gegen Russland, sondern gegen Belarus. Nachdem bereits am 15. August mehr als 40
belarussische Personen und Organisationen auf die Sanktionsliste aufgenommen
worden waren, wurden am 30. August 38 weitere Personen und 3 Organisationen
ergänzt. Ausserdem führte das WBF ein Exportverbot für Güter und Technologien zur
Verwendung in der Luft- oder Raumfahrtindustrie ein. Die bereits existierenden
Ausfuhrverbote für Güter zur militärischen oder technologischen Stärkung sowie von
Dual-Use-Gütern wurden zudem erweitert. 4

Exportation de munitions et d'armes et
guerre en Ukraine

Armée

Depuis février 2022, la neutralité suisse et sa signification exacte constitue l'un des
sujets qui ne cesse de faire trembler la coupole fédérale. L'histoire nous montre que
non seulement la neutralité évolue avec le temps, mais elle dépend d'une multitude de
facteurs, notamment économiques et politiques, rendant la prise de décision parfois
complexe, lors de débats parlementaires. Alors que les élu.e.s s'entretiennent sur les
mêmes bases légales, ce sont souvent des réalités très différentes qui s'entrechoquent
sur la vision que chacun.e a de la politique de neutralité. L'exportation du matériel de
guerre constitue un très bon exemple en ce sens. 
Depuis 2022, la Suisse a reçu plusieurs demandes de réexportation de matériel de type
militaire de la part d'autres pays. Il est à noter que la loi concernant ce type de
demandes est très stricte. En effet, afin de protéger sa neutralité, la Suisse interdit
toute réexportation vers des pays en guerre et demande que le pays qui souhaite
procéder à une réexportation dépose une demande officielle avant d'y procéder. Dans
les cas particulièrement médiatisés, il s'agissait de réexportations vers l'Ukraine, en
guerre avec la Russie depuis février 2022. Les demandes ont tout d'abord été déposées
par l'Allemagne (pour des munitions et des grenades), dès mars 2022, puis par le
Danemark (pour des chars Piranha III), en juin 2022, et finalement par l'Espagne (canons
antiaériens) en février 2023. Ces demandes ont toutes été refusées, mais non sans
susciter des débats. En effet, pour certains membres du Parlement, la loi sur
l'exportation de matériel de guerre (LFMG) pourrait être plus souple et garantir la
neutralité tout en laissant les acheteurs réexporter leurs acquisitions. Dans cette
optique, une motion a été discutée puis votée en mars 2023 pour rendre certaines
réexportations légales. Cependant, pour le Conseil fédéral, un tel changement ne peut
pas garantir le droit de neutralité suisse, qui est selon lui primordial. Les micros ont
chauffé, avant que la motion ne soit finalement rejetée. Il est intéressant de préciser
que les discussions autour de cette motion ont été imprégnées par la guerre en
Ukraine. Cependant, l'acceptation de la motion n'aurait pas permis d'envoyer du
matériel de guerre suisse vers l'Ukraine, car l'objet n'aurait pas eu d'effet rétroactif. 
Certains médias ont déjà, avant la votation de la motion en mars 2023, questionné les
motivations de ces réexportations. Ainsi, la question des intérêts relatifs à la
réexportation d'armes a brièvement été évoquée par la WOZ, dans un rapport traitant
de l'industrie du matériel de guerre en Suisse. Dans le pays,139 acteurs, générant des
centaines de millions de francs d'exportations, seraient actifs dans l'industrie militaire.
Evoquant des laps de temps conséquents pour avoir accès à des données et un manque
de transparence, les quelques lignes du journal zurichois ont souligné que la
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production du matériel de guerre en Suisse demeure un sujet sensible. Il n'en reste pas
moins que cette industrie est sous pression. En effet, les demandes de l'Allemagne, du
Danemark et de l'Espagne sont aussi liés à des questions économiques, car les
entreprises suisses actives dans le secteur de l'exportation de matériel militaire
pourraient perdre une partie de leur clientèle en fonction de la politique suivie par la
Suisse. De plus, le débat est associé à la coopération internationale. En effet, en mars
2023, la Liberté a publié un article mentionnant des pays européens qui ont accusé la
Suisse d'être « hypocrite » et de soutenir la Russie en refusant les réexportations vers
l'Ukraine. Dans ce contexte, certains parlementaires, dont Charles Juillard (centre, JU)
lors des débats sur le rapport 22.063, ont émis des inquiétudes vis-à-vis de la
coopération avec d'autres États ou organisations comme l'OTAN, si la Suisse ne
s'exprimait pas en faveur de la réexportation. 
En raison de la division qui règne au sein de la classe politique et d'une situation
tendue au niveau européen, de nouvelles interventions médiatiques sont à prévoir. De
plus, la CPS-CE a d'ores et déjà annoncé de plus amples discussions qui traiteront,
entre autres, du rôle de la neutralité dans la réexportation d'armes. 5

Depuis mars 2023, le débat autour de la réexportation d'armes n'a cessé de faire des
vagues: que ce soit au Parlement, à l'étranger ou en Ukraine, les armes suisses ont
suscité de l'intérêt et de la frustration. En mai, 24 Heures affirmait en effet: «aucune
majorité ne se dessine à Berne pour redéfinir la neutralité. Entre UDC, gauche et centre
droit, les positions semblent irréconciliables». A la fin de la même semaine, La Liberté
publiait un article soufflant qu'atteindre une majorité au Parlement en faveur de la
réexportation d'armes restait possible, car seule l'UDC – défenseuse de la neutralité
sous sa forme actuelle – et les Vert-e-s – par pacifisme – y sont fermement opposés.
Cependant, il faudrait pour cela que les partis acceptent de passer certains différends
sous silence, a souligné le journal fribourgeois, car chacun avait jusqu'alors «préféré
tirer la couverture à lui et saborder la solution du voisin, sur fond de guerre d'ego et en
vue des élections fédérales».
L'indécision du Parlement quant à l'exportation d'armes a eu quelques retombées,
notamment lorsque le président de la Confédération Alain Berset a rendu une visite au
chancelier allemand Olaf Scholz en avril. Une visite que Le Temps a résumé avec le titre
«dialogue de sourds entre Berlin et Berne», avant d'affirmer que les relations entre la
Suisse et l’Allemagne n'ont rarement été aussi tendues. Et que dire de la photo d'un
char type Eagle – fabriqué en Suisse puis livré au Danemark dans les années 90 – qui
s'est retrouvé sur un champ de bataille ukrainien en mars. La Confédération a mené
l'enquête afin de reconstruire son histoire. En effet, après sa vente au Danemark, le
char serait passé entre les mains d'une entreprise allemande. Cinq ans plus tard, l'ex-
directeur de la société en aurait hérité, avant de le réexporter vers l'Ukraine. Dans tous
les cas, il avait été soutenu que la Confédération helvétique devait être avertie en cas
de réexportation, et possédait un droit de veto le cas échéant. Dans le cas précis,
aucune demande n'aurait été faite, ce qui n'excuse pas la Confédération pour autant. 

Alors que le débat sur la réexportation d'armes vers l'Ukraine mobilisait les
parlementaires, 24 Heures a mis une tout autre réalité en lumière dans son édition du
15 juin. En effet, des pièces détachées suisses auraient été retrouvées dans des armes
russes. Ces pièces, de type microélectroniques, n'ont pas été conçues à but militaire,
mais leur utilisation aurait été détournée. L'article a toutefois souligné que les
échanges commerciaux entre les entreprises concernées et la Russie datent d'avant la
guerre et les sanctions. En outre, il n'était pas possible de dire exactement quand ces
pièces avaient été acquises par la Russie, car les entreprises concernées, bien
qu'appliquant les sanctions envers la Russie, continuaient de livrer des pièces à des
pays comme la Turquie et le Kazakhstan, qui détiennent un accord de libre-échange
avec la Russie. 

En conclusion, la situation géopolitique a, comme exposé dans les paragraphes ci-
dessus, été traité en long et en large par les médias. En vue de l'indécision de la
politique suisse, les débats pourraient encore perdurer. 6
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Kohärente, umfassende und eigenständige
Sanktionspolitik (Mo. 22.3395)

Politique étrangère

Die APK-NR verlangte im Mai 2022 in einer Kommissionsmotion die Entwicklung einer
kohärenten, umfassenden und eigenständigen Sanktionspolitik. Der Bundesrat sollte
dem Parlament basierend auf Artikel 184 der Bundesverfassung – der die Kompetenzen
des Bundesrats hinsichtlich der Beziehungen zum Ausland festlegt – eine eigenständige
Sanktionspolitik und entsprechende Massnahmen vorlegen, die zur Wahrung des
Landesinteresses nötig seien. Die Kommissionsmehrheit argumentierte, dass der blosse
Nachvollzug der EU-Sanktionen nicht ausreichend sei, um die Landesinteressen in den
Bereichen Sicherheit, Versorgungssicherheit/-abhängigkeit sowie Durchsetzung von
Rechtsstaatlichkeit im Finanz- und Handelsplatz Schweiz zu gewährleisten. Der
Bundesrat solle daher Sanktionsmassnahmen vorschlagen und zugleich eine
Einschätzung vornehmen, ob diese international koordiniert werden müssten oder ob
die Schweiz sie eigenständig umsetzen könnte. Darüber hinaus müsse der Bundesrat
weitere Massnahmen vorlegen, die die negativen Konsequenzen der jetzigen
Sanktionspolitik gegen Russland und der Kriegsfolgen für die Schweizer Bevölkerung
kompensieren würden. 
Eine Kommissionsminderheit Portmann (fdp, ZH) beantragte, die Motion abzulehnen.
Auch der Bundesrat beantragte die Ablehnung, da die Schweiz gestützt auf das
Embargogesetz bereits eine kohärente und eigenständige Sanktionspolitik verfolge. Man
könne auf Basis dieser rechtlichen Grundlagen die Sanktionen der UNO, der OSZE und
der wichtigsten Handelspartner (also der EU) nachvollziehen. Der Bundesrat gab zu
bedenken, dass der Erlass eigener Sanktionen mehrheitlich Nachteile mit sich brächte.
Einerseits hätten sie eine verminderte Effektivität, da sie über das Ausland einfach zu
umgehen wären. Andererseits könne die Schweiz ihre Partner nicht dazu zwingen,
derartige Sanktionen zu übernehmen, und müsste dementsprechend mit
Gegenreaktionen der sanktionierten Länder rechnen. Gewisse Sanktionen wären
darüber hinaus technisch nicht umsetzbar, beispielsweise ein Gasimport-Embargo. Der
Bundesrat vertrat die Ansicht, dass sich die jetzige Praxis der Sanktionsübernahme
bewährt habe und es keinen Bedarf für eigenständige Sanktionen gebe. Er störte sich
auch an einer Formulierung im Motionstext, wonach der Bundesrat eigenständige
Sanktionen ergreifen müsse, sofern diese den nationalen Interessen entsprächen.
Dadurch seien nämlich die gleichzeitig geforderten Ausgleichsmassnahmen zur
Abfederung der Folgen einzelner Sanktionen nicht gerechtfertigt. Die Exekutive sei sich
jedoch der «neuen Herausforderungen im Bereich der Sanktionspolitik durchaus
bewusst» und nehme regelmässig Lagebeurteilungen vor, um das aktuelle
Sanktionssystem zu stärken. Verschiedene Optionen würden derzeit geprüft, darunter
eine intensivere Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden auf internationaler
und nationaler Ebene; eine verstärkte Kooperation zwischen den neu betroffenen
Behörden wie der FINMA und den Botschaften oder auch eine Stärkung der
Strafbestimmungen nach dem Modell des Güterkontrollgesetzes oder des
Kriegsmaterialgesetzes. 7

MOTION
DATE: 03.05.2022
AMANDO AMMANN

Die Motion für eine kohärente, umfassende und eigenständige Sanktionspolitik
gelangte in der Sommersession 2022 in den Nationalrat; zuvor war sie von einer
Mehrheit der APK-NR zur Annahme empfohlen worden. Deren Sprecher, Gerhard
Pfister (mitte, ZG), bezeichnete das Vorgehen des Bundesrats als inkohärent, da dieser
einerseits die Übernahme der EU- und UNO-Sanktionen als «eigenständig» bezeichne
und gleichzeitig eine verstärkte nationale und internationale Zusammenarbeit
angekündigt habe, ohne diese weiter auszuführen. Auch habe der Bundesrat in der
Kommissionsberatung versprochen, im angekündigten Neutralitätsbericht auf das
Anliegen einzugehen, auf diesen habe der Bundesrat in der Zwischenzeit aber
verzichtet. Pfisters Kommissionskollege Nicolas Walder (gp, GE) erklärte, dass die
Thematik einer transparenten und proaktiven Sanktionspolitik aktuell bleibe, auch wenn
man dem Bundesrat im Rahmen der Änderung des Embargogesetzes bereits mehr
Flexibilität zusprechen wolle. Walder nannte die Sanktionspolitik des Bundesrats
«unklar» und «wenig kohärent» und meinte, dass der Spielraum des Bundesrats bei der
Übernahme von Sanktionen das Risiko einer gewissen Undurchsichtigkeit mit sich
bringe, sofern man die Sanktionspolitik der Schweiz nicht in eine klare Strategie
einbette. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH), der eine Kommissionsminderheit auf
Ablehnung anführte, bemängelte, dass in den Überlegungen der Kommissionsmehrheit
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die Nachteile von eigenständigen Sanktionen zu wenig gewichtet würden. Man bürde
dem Bundesrat auch eine zu grosse Arbeitslast auf, wenn dieser eigenständig Analysen
durchführen müsste, um zu entscheiden, wer alles sanktioniert werden müsse.
Bundesrat Guy Parmelin wiederum drückte sein Unverständnis darüber aus, dass der
Nationalrat in der Debatte zum Embargogesetz die Möglichkeit autonomer Sanktionen
in Bezug auf schwere Menschenrechtsverletzungen abgelehnt habe, mit der
vorliegenden Motion jedoch autonome Sanktionen in allen Bereichen zulassen möchte.
Er machte klar, dass der Gesamtbundesrat bei einer Annahme der Motion grosse
Risiken für die Schweiz auf mehreren Ebenen befürchte. Nicht nur würde die
Neutralität der Schweiz in Frage gestellt, darüber hinaus müsse man auch
Gegenmassnahmen direkt gegen die Schweiz befürchten. Autonome Sanktionen haben
laut Parmelin auch nur eine begrenzte Wirkung, wenn diese nicht mit jenen der
wichtigsten Partnerstaaten koordiniert würden. Zudem sei der Nachrichtendienst
personell gar nicht dafür ausgestattet, eigene Sanktionen umzusetzen. Auch auf
technischer Ebene sei eine solche Umsetzung nicht machbar, weil man beispielsweise
Gas aus den Nachbarländern ankaufe und dessen Herkunft nicht eindeutig bestimmbar
sei. Die von der Motion geforderten Ausgleichsmassnahmen für Bevölkerung und
Wirtschaft seien ebenfalls nicht umsetzbar, da man nicht zweifelsfrei bestimmen
könne, welche finanziellen Einbussen von den Schweizer Sanktionen und welche von
der allgemeinen Wirtschaftslage, dem Ukrainekrieg oder den internationalen Sanktionen
stammten. Aus diesen Gründen beantragte er die Ablehnung der Motion. Der
Nationalrat setzte sich jedoch über die Meinung des Bundesrats hinweg und nahm die
Motion mit 101 zu 84 Stimmen an. Die Gegenstimmen stammten von der SVP- und der
FDP.Liberalen-Fraktion sowie einigen Mitgliedern der Mitte-Fraktion. 8

In der Wintersession 2022 lehnte der Ständerat die Motion der APK-NR für eine
kohärente, umfassende und eigenständige Sanktionspolitik stillschweigend ab. Die
APK-SR hatte dem Ständerat die Motion ihrer Schwesterkommission ohne
Gegenstimmen und Minderheitsanträge zur Ablehnung empfohlen. Zwar brachte die
Kommission dem Motionsanliegen ein gewisses Verständnis entgegen, die Motion selbst
ging ihr inhaltlich aber zu weit. Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) erklärte,
dass der Krieg in der Ukraine die bisherige Logik der Sanktionsübernahme – die
zwingende Übernahme von UNO-Sanktionen und die nach Abwägung erfolgende
Übernahme von EU-Sanktionen – nicht in Frage gestellt habe. Zwar brauche es in
Zukunft mehr Vorsicht bei der paketweisen Übernahme von Sanktionen, um zu
verhindern, dass Personen oder einzelne Unternehmen zu Unrecht sanktioniert
würden. Aber es habe in der Schweiz nie die Forderung gegeben, dass man andere,
weitergehende oder eigenständige Sanktionen beschliessen müsse. Zudem könnten
Sanktionen nur im Verbund und koordiniert mit anderen Staaten ihre Wirkung
entfalten. Schliesslich müsse die Schweiz angesichts der Neutralitätspolitik und ihrer
Guten Dienste keine Führungsrolle in der Sanktionspolitik übernehmen. Der Nationalrat
habe die Revision des Embargogesetzes, die gewisse Elemente der vorliegenden Motion
enthalten habe, in der Herbstsession 2022 abgelehnt, die Motion der APK-NR aber
dennoch angenommen. Auch rechtlich gesehen sei es problematisch, wenn man neben
dem Embargogesetz gestützt auf Notrecht die Sanktionspolitik erweitere, denn das
Notrecht sei für Einzel- und Ausnahmefälle vorgesehen, nicht als rechtliche Grundlage
für eine umfassende Sanktionspolitik. Letztlich habe der Ukraine-Krieg auch gezeigt,
dass das SECO zur Umsetzung einer eigenen Sanktionspolitik personell stark aufrüsten
müsste. Wirtschaftsminister Parmelin schloss an das Votum des Kommissionssprechers
an und machte klar, dass der bestehende Rechtsrahmen zur Sanktionsübernahme
effizient sei. Die Schweiz verfüge bereits jetzt über eine kohärente, umfassende und
unabhängige Sanktionspolitik. Die in der Stellungnahme des Bundesrats erwähnten
Verbesserungsmöglichkeiten der geltenden Rechtsordnung werde man weiterverfolgen,
die Motion sei jedoch für deren Umsetzung nicht nötig. 9
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Klarheit und Orientierung in der
Neutralitätspolitik (Po. 22.3385)

Politique étrangère

Angesichts der dramatischen Entwicklungen im russischen Aggressionskrieg gegen die
Ukraine zu Beginn des Jahres 2022, in dessen Verlauf die Schweiz in bis anhin
ungekanntem Ausmass Sanktionen der EU übernommen hatte, entbrannte eine
öffentliche Debatte über die Ausgestaltung der Schweizer Neutralitätspolitik. In diesem
Kontext reichte die APK-SR im April 2022 ein Postulat ein, das vom Bundesrat Klarheit
und Orientierung in der Neutralitätspolitik in Form eines aktuellen und
departementsübergreifenden Neutralitätsberichts forderte. Die Kommission
begründete ihr Anliegen damit, dass der letzte Neutralitätsbericht des Bundesrats aus
dem Jahr 1993 stamme. Der damalige Bericht sei nach dem Ende des Kalten Kriegs
davon ausgegangen, dass die «Teilung Europas in zwei antagonistische Blöcke auf
politischem und militärischem Gebiet überwunden» sei. Diese Annahme entspreche
nach dem Angriff Russlands jedoch nicht mehr der Realität. Die APK-SR forderte, dass
sich die Neutralitätspolitik den gegenwärtigen Entwicklungen anpasse und dabei den
Freiraum ausnutze, den das Neutralitätsrecht der Schweiz einräume. Da der Bundesrat
den Kerninhalt der Neutralität weder in der Bundesverfassung, noch in nationalen
Gesetzen weitergehend verankern wolle, müsse die Neutralitätspolitik nun in einem
Bericht aktualisiert werden. Dieser solle sich insbesondere mit der
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit, der Praxis der Bewilligung von
Überflugrechten, dem Umgang mit neuen Konfliktbildern, Konflikten im digitalen Raum,
der Lieferung von Waffen, militärischem Schutzmaterial und Dual-Use-Gütern, der
Zusammenarbeit mit Organisationen der kollektiven Verteidigung, z.B. mit der NATO
und der Handhabung von Sanktionen befassen. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates und gab bekannt, dass das EDA
bereits mit der Arbeit an einem aktualisierten Neutralitätsbericht begonnen habe. Darin
werde die Entwicklung der letzten dreissig Jahre sowie die neuesten Entscheide im
Kontext des Ukraine-Kriegs aufgearbeitet. Das VBS werde auf Basis des
Sicherheitspolitischen Berichts 2021 zudem eine Auswertung des Konflikts vornehmen
und bis Ende Jahr einen Zusatzbericht erarbeiten, der die Konsequenzen des Kriegs auf
die Sicherheitslage in Europa und die Möglichkeiten der sicherheitspolitischen
Kooperation aufzeigen werde. 10

POSTULAT
DATE: 18.05.2022
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2022 nahm der Ständerat das Postulat der APK-SR zu Klarheit
und Orientierung in der Neutralitätspolitik einstimmig an. Kommissionssprecher Würth
(mitte, SG) legte dem Rat die Gründe für das Postulat dar. Die APK-SR verlange vom
Bundesrat, national wie auch international besser zu kommunizieren, worin die
Schweizer Neutralität bestehe. Zudem sei ein Abgleich der aktuellen Situation mit dem
Neutralitätsbericht von 1993 angebracht, denn dieser sei in der Annahme entstanden,
dass die Teilung Europas überwunden sei. Eine allfällige Aktualisierung des Berichts
müsse des Weiteren klarer zwischen dem völkerrechtlich verbindlichen
Neutralitätsrecht und der Neutralitätspolitik unterscheiden und diese Begriffe
definieren. Ein neuer Neutralitätsbericht sei auch nötig, weil dieser den Rahmen für die
gegenwärtige Neutralitätspolitik schaffen solle und aufzeigen könne, wie diese im
innerstaatlichen Recht konzipiert sei. Schliesslich würden sich unabhängig vom
Ukraine-Krieg neue sicherheitspolitische Herausforderungen stellen, die aus
neutralitätspolitischer Sicht betrachtet werden müssen – beispielsweise Konflikte im
digitalen Raum oder mit nichtstaatlichen Akteuren. Die Kommission erwarte auch, dass
der von Ignazio Cassis angekündigte Neutralitätsbericht durch den Gesamtbundesrat
verabschiedet werde, da mehrere Departemente tangiert seien, schloss Würth seine
Ausführungen. Aussenminister Cassis beantragte das Postulat zur Annahme, da er
selber bereits im März 2022 die Erarbeitung eines neuen Neutralitätsberichts in Auftrag
gegeben habe. Dieser werde die Entscheide des Bundesrats hinsichtlich des Ukraine-
Kriegs einordnen und Optionen aufzeigen, wie sich die Neutralitätspolitik
weiterentwickeln liesse. Es sei selbstverständlich, dass der Gesamtbundesrat
gemeinsam über eine solche Frage entscheide, bekräftigte Cassis die Forderung der
Kommission. Das VBS werde im Rahmen eines Zusatzberichts zum
Sicherheitspolitischen Bericht 2021 ebenfalls eine Auswertung des Kriegs in der Ukraine
und von dessen Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Europa vornehmen und diesen
bis Ende 2022 vorlegen. 11
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Ende Oktober 2022 – also etwas mehr als einen Monat nachdem der Bundesrat Cassis'
Neutralitätsbericht verworfen hatte – veröffentlichte die Regierung den Bericht in
Erfüllung des Postulats APK-SR (Po. 22.3385) zur Klarheit und Orientierung in der
Neutralitätspolitik. In diesem nahm der Bundesrat zuerst eine allgemeine
Auslegeordnung des Neutralitätsbegriffs vor und definierte diesen sowohl rechtlich wie
auch politisch. Ein Unterkapitel widmete er der wichtigen und oft missverstandenen
Unterscheidung zwischen «Neutralitätsrecht» und «Neutralitätspolitik». Demnach
besteht das enger gefasste Neutralitätsrecht aus den in völkerrechtlichen Verträgen
und im Völkergewohnheitsrecht verankerten Rechten und Pflichten der Schweiz,
während die Neutralitätspolitik «alle Massnahmen, die der Wirksamkeit und
Glaubwürdigkeit der Neutralität dienen», beinhaltet.
Ausserdem identifizierte er die Schweizer Charakteristika der Neutralität, namentlich
dass diese «dauernd», «selbstgewählt» und «bewaffnet» sei. Darüber hinaus habe die
Schweiz seit Mitte des 16. Jahrhunderts «keine Politik der Expansion» betrieben. Im
Bericht wurde auch klargestellt, dass die Schweizer Neutralität «keine
Gesinnungsneutralität» sei, also nicht werteneutral, weshalb sich Staat und Bevölkerung
frei zu internationalen Ereignissen äussern und Positionen beziehen dürften. Der
Bundesrat erklärte, dass die Schweiz ihre Neutralität nicht passiv ausgestalte, sondern
ein aktives Mitglied der Staatengemeinschaft sei und sich durch ihre humanitäre
Tradition und die Guten Dienste engagiere. Zwar sei die Neutralität keine
unverzichtbare Voraussetzung für die Erbringung von Guten Diensten und humanitärer
Hilfe, jedoch trage sie zur Glaubwürdigkeit des Landes in diesen Handlungsbereichen
bei. Im Rahmen eines historischen Abrisses der Schweizer Neutralität nahm der
Bundesrat auch Bezug auf den Neutralitätsbericht von 1993 und die seither betriebene
aussenpolitische Praxis. Der Ukraine-Krieg und die Übernahme der EU-Sanktionen
wurden in einem separaten Kapitel behandelt. Darin begründete der Bundesrat seine
Positionen und Entscheide hinsichtlich der Transitgesuche, der Kriegsmaterialexporte
und -weitergaben, der Lieferung von Schutzausrüstung, der Positionierung in
multilateralen Gremien, der Ausweisung von Diplomaten sowie der Aufnahme von
Verwundeten. In seinem Fazit kam der Bundesrat zum Schluss, dass die 1993
festgehaltene Definition der Schweizer Neutralität genug Handlungsspielraum biete, um
auf aktuelle Ereignisse angemessen reagieren zu können. Der Bundesrat halte daher
weiter an der bestehenden Neutralitätspraxis fest. Er merkte jedoch an, dass man den
Nutzen der Neutralität und ihren Beitrag zur internationalen Ordnung anderen Ländern
klar aufzeigen müsse. 12

RAPPORT
DATE: 26.10.2022
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2023 beantragte der Bundesrat die Abschreibung eines
Postulats der APK-SR betreffend die Neutralitätspolitik der Schweiz, nachdem die
APK-SR im November 2022 Kenntnis vom Bericht in Erfüllung des Vorstosses
genommen hatten. Die kleine Kammer stimmte dem Abschreibungsantrag zu. 13

RAPPORT
DATE: 03.03.2023
AMANDO AMMANN

OTAN et la Suisse

Armée

Avec la guerre en Ukraine, l'acquisition des F-35A et la hausse du budget militaire,
l'armée suisse est potentiellement proche d'un tournant et une question a brûlé
beaucoup de lèvres: Est-ce que la suisse doit se rapprocher de l'OTAN? Au centre des
débats se tient la définition de la neutralité helvétique, qui pour beaucoup serait très
maniable. Sur le site officiel de la Confédération, on peut lire: «La neutralité
permanente est un principe de la politique étrangère de la Suisse. Elle constitue un
élément générateur de paix et de sécurité en Europe et au-delà. Elle garantit
l’indépendance du pays et l’inviolabilité de son territoire. En vertu du droit de la
neutralité, la Suisse ne peut participer à une guerre opposant d’autres États». 

Alors que certains affirment, à l'image de Christoph Blocher (udc, ZH) et Werner
Salzmann (udc, BE), qu'un rapprochement avec l'OTAN ne serait pas compatible avec la
neutralité helvétique, d'autres estiment qu'il y a encore de la marge de manœuvre.
Cette différence constitue le cœur de la controverse autour de la définition neutralité.
Depuis la signature de la «Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre» en 1907, les conflits armés ont changé. D'après la NZZ, ils prennent aujourd'hui
aussi place dans les airs et dans la dimension cyber et franchissent, de ce fait, les
frontières sous une autre forme. Cela remet en question la définition de la neutralité,
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forcée de s'adapter aux conditions du milieu dans lequel elle évolue. C'est pourquoi
plusieurs politicien.ne.s, venant notamment des partis bourgeois, se sont exprimés en
faveur d'un rapprochement entre la Confédération et l'OTAN, argumentant qu'une telle
collaboration serait possible sans que la Suisse ne devienne membre de l'organisation.
Afin d'appuyer cette position, les exemples de la Suède et la Finlande ont largement été
évoqués. Ces deux pays ont cependant une politique de sécurité et une situation
géographique très différentes de la Suisse. Ils se situent en effet à la frontière de la
Russie et ont construit une relation de confiance depuis de nombreuses années avec
l'OTAN en collaborant notamment lors d'exercices militaires.
Pour les adhérent.e.s à l'idée d'un rapprochement helvétique avec l'OTAN, dont les
mots ont été transcrits dans la NZZ, il faut admettre que la (petite) Suisse, dans un
conflit moderne, ne pourrait plus faire cavalier seul. Pour des raisons financières et
techniques, elle pourrait, dans un cas extrême où sa neutralité tomberait (invasion
directe du pays), avoir besoin de soutien. Cependant, les relations internationales
nécessaires pour une telle demande ne se développent pas en une nuit. Comme
Charles Juillard (centre, JU) l'a fait remarquer dans 24Heures, «il ne faut pas croire que
l’OTAN viendra nous défendre sans que nous n’apportions rien de notre côté.» Pour lui,
tisser des liens nécessite de la préparation. En outre, le choix du F-35A pourrait jouer
en faveur de la Suisse si une collaboration plus rapprochée était convenue. En effet, la
plupart des pays membres ont aussi opté pour ce modèle de jet. Ce qui est toutefois
clair, c'est que la Suisse ne peut actuellement pas devenir membre de l'OTAN et rester
neutre en même temps. Dans cette atmosphère de débats acharnés, Viola Amherd a
accordé une interview à 24Heures alors qu'elle venait de rencontrer le secrétaire
général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Le journal vaudois l'a interrogée sur l'image
internationale de la Suisse vis-à-vis de sa relation avec l'OTAN. Comme la Suisse est
entourée de pays membres de l'OTAN, est-ce qu'elle ne profite pas d’une protection
gratuite sans être membre de l'organisation? Amherd a entièrement démenti cela. En se
basant sur son échange avec Stoltenberg, elle a précisé que ce dernier comprenait la
dilemme de la Suisse en raison de sa neutralité. De plus, la Suisse ne profite pas de sa
position selon elle, car la collaboration avec l'OTAN va au-delà du fait d'être membre.
Les missions pour la paix au Kosovo en sont un exemple. Dans ce même contexte,
Amherd a affirmé souhaiter entreprendre une collaboration plus étroite avec l'OTAN, ce
qui, suite à sa rencontre avec Jens Stoltenberg, semble être compatible avec les
objectifs de l'organisation. 

En conclusion, selon l'expert en sécurité de l'EPFZ Mauro Mantovani, le débat sur la
neutralité suisse ne doit en aucun cas être sous-estimé car un changement de position
concernant la stratégie militaire helvétique, notamment souhaité par les partis
bourgeois, pourrait avoir d'importantes conséquences en cas de conflit. 14

La neutralité Suisse, une histoire du passé ?

Armée et société

En février 2022, la guerre en Ukraine éclate, l'Europe est sous le choc, les nations
s'enflamment. Autour de la Suisse, nombreux sont les pays à prendre des mesures
politiques et fiscales, se positionnant ainsi dans le conflit. La Suisse, elle, reste en
accord avec son pacifisme reconnu et pourtant, nombreux sont les éclats qui remettent
sa neutralité en cause. Et si, la neutralité suisse n'était plus d'actualité ? 

En mai 2022, afin de supporter l'Ukraine, une formation d'intervention de l'OTAN,
l'Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, chargé de coordonner les
évacuations médicalisées à l'échelle internationale dans le conflit en Ukraine, a lancé un
appel à plusieurs pays d'Europe pour accueillir des blessé.e.s ukrainien.ne.s (soldats et
civils) afin de leur prodiguer des soins. Il aurait été question de soulager un peu
l'Ukraine qui croule sous les blessés. La Suisse a décliné, avançant qu'il serait très
complexe de prodiguer des soins aux soldats tout en gardant sa neutralité intacte. En
effet, les règles sont claires. Les soldats soignés dans un pays neutre ne peuvent pas
retourner au front une fois remis sur pied, ce qui, dans ce cas précis, rend la tâche
complexe. Quant aux civils, leur prise en charge ne s'oppose ni à la neutralité, ni aux
droits internationaux. Encore faut-il réussir à différencier les soldats des civils dans un
pays où nombreux sont ceux qui se battent sans avoir le titre officiel de combattant. De
ce fait, à défaut d'accueillir des blessés en Suisse, les autorités helvétiques ont affirmé
qu'elles enverraient du soutien sur place afin de soutenir les hôpitaux civils ukrainiens. 
Puis, début juin, en raison des diverses armes envoyées vers l'Ukraine depuis l'ouest,
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l'Aargauer Zeitung publiait en l'espace d'une semaine deux articles sur l'exportation
d'armes et de munitions suisses livrées à l'étranger. En effet, sans le veto helvétique,
des armes suisses auraient pu finir au milieu de la guerre ukrainienne. Cette situation a
soulevé des questions quant à l'exportation d'armes et diverses discussions en sont
nées sous la coupole fédérale. Notamment en raison d'une motion de Thierry Burkhart
(plr, AG) qui vise à supprimer certaines mesures actuellement en vigueur quant au
contrôle de l'exportation d'armes suisses (Mo. 22.3557), le sujet pourrait encore faire
parler de lui prochainement. 
Plus tard dans le mois, 24 Heures rapportait à deux reprises des propos de Viola
Amherd qui soutenaient une plus étroite collaboration avec l'Europe, les États-Unis ou
l'OTAN. Il est intéressant de noter que d'après certains sondages médiatisés, qu'il faut
tout de même aborder avec précaution, depuis le début de la guerre en Ukraine, un
plus grand nombre de citoyen.ne.s suisses serait favorable à une collaboration plus
rapprochée avec l'OTAN. Ce changement de bord serait aussi marqué par une vision
plus pessimiste de l'avenir et une politique mondiale perçue comme plus instable
qu'avant le début de la guerre. 
Finalement, pour éclairer la vision du gouvernement suisse, selon un article de la NZZ,
la neutralité se définirait comme «rester à l'écart des belligérants pour ne pas devenir
soi-même belligérant». Quand il est question de se rapprocher de l'OTAN ou alors
d'infliger des sanctions à la Russie, c'est toujours dans le respect de cette devise qu'il
faudrait agir. En fin de compte, tout est une question de définition. La neutralité suisse
est en perpétuelle évolution, obligée de s'adapter à l'environnement dans lequel elle
évolue. Comme l'écrivait Oliver Diggelmann dans la NZZ, «Die Geschichte steht nicht
still auch wenn ihr Atem manchmal langsam geht». 15

Cassis' Neutralitätsbericht scheitert im
Bundesrat

Politique étrangère

Mit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Ende Februar 2022 und der
Übernahme der EU-Sanktionspakete durch die Schweiz entspann sich innerhalb des
Landes eine Grundsatzdebatte über die Ausgestaltung der Schweizer Neutralität.
Mittendrin in dieser Debatte stand Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis.
Zwar sei die Übernahme der EU-Sanktionen «ein einmaliger Schritt der Schweiz»
gewesen, erklärte Cassis den Medienschaffenden Anfang März, doch das
Neutralitätsrecht werde dadurch nicht tangiert. Das war zwar unbestritten, doch im
Ausland wurde diese neue Ausrichtung der «Neutralitätspolitik» vielerorts als Aufgabe
der traditionsreichen Neutralität verstanden. Im Interview mit der NZZ verteidigte der
Aussenminister den Bundesrat gegen den Vorwurf, dass dieser die Sanktionen nur
aufgrund des steigenden internationalen Drucks umgesetzt habe. Dabei gab Bundesrat
Cassis auch einen Einblick in seine Auffassung des Begriffs «Neutralität», wobei er
zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik unterschied: Für ihn sei das
Neutralitätsrecht völkerrechtlich klar definiert, indem es den Export von Waffen an
kriegsführende Staaten untersage. Bei der Neutralitätspolitik gehe es jedoch darum,
wie die Schweiz ihre Werte wie Freiheit, Demokratie und Völkerrecht unter einer
neutralen Position vereinen könne. Dieser Aushandlungsprozess ergebe von Fall zu Fall
andere Ergebnisse. Für Cassis war klar: «Neutralität heisst nicht Gleichgültigkeit,
sondern dass wir gegenüber anderen Ländern militärisch nicht Partei ergreifen.» Ganz
anders fiel indes die Einschätzung von Alt-Bundesrat Christoph Blocher zur Übernahme
der EU-Sanktionen in der NZZ aus. Er bezichtigte die Schweiz, mit der
Sanktionsübernahme zur Kriegspartei geworden zu sein, da sie als neutraler Staat nicht
Partei ergreifen dürfe. Noch einmal anders äusserte sich ein weiterer SVP-Alt-
Bundesrat – Adolf Ogi. Er argumentierte, dass sich die Schweiz nicht mehr hinter der
Neutralität verstecken könne und klarmachen müsse, «dass wir auf der Seite der
Menschenrechte stehen».

Ende März schickte sich Cassis an, die Missverständnisse in Bezug auf die Schweizer
Neutralität ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen und gab innerhalb des EDA einen
Bericht zur Neutralität in Auftrag. Der letzte offizielle Bericht dieser Art stammte aus
dem Jahr 1993, die neue Version sollte noch vor Sommer 2022 veröffentlicht werden. 
Mit dem WEF stand Ende Mai ein aussenpolitisch höchst brisanter Anlass auf dem
Programm. Nicht nur stand der erste Tag des Treffens ganz im Zeichen des
Ukrainekriegs, auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm mittels einer

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 07.09.2022
AMANDO AMMANN

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 16



Videoansprache daran teil. Bundespräsident Cassis nutzte seine Eröffnungsrede dazu,
der Weltöffentlichkeit die aktuelle Auslegung der Schweizer Neutralitätspolitik zu
erklären. Er bezeichnete die Haltung der Schweiz als «kooperative Neutralität», eine
Wortschöpfung, die gemäss Cassis vermitteln soll, dass sich die Schweiz für
gemeinsame Grundwerte und Friedensbemühungen einsetzt. Für diesen Alleingang
– Cassis erklärte gegenüber den Medien, dass der Begriff «relativ spontan entstanden»
sei – erntete der Aussenminister in den folgenden Tagen Lob und Kritik. Der Tages-
Anzeiger schrieb, dass die Schweiz keine neuen Adjektive brauche, insbesondere weil
Cassis selber eingestanden habe, dass die kooperative Neutralität für die Schweiz
nichts Neues sei. In der NZZ wurde Cassis hingegen dafür gelobt, eine «echte
Diskussion über die Neutralität» lanciert zu haben. SP-Fraktionspräsident Roger
Nordmann (sp, VD) verlangte im Sonntagsblick eine «saubere Auslegeordnung» und eine
klare Unterscheidung zwischen Neutralitätsrecht – die völkerrechtlich festgelegten
Verpflichtungen – und Neutralitätspolitik – die politische Handhabung von Fragen, die
nicht die militärische Neutralität betreffen. Er forderte eine engere Kooperation mit
der EU im Rahmen ihrer Gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik. Sein
Parteikollege Fabian Molina (sp, ZH) schlug hingegen vor, den Begriff der «kooperativen
Neutralität» durch eine Kooperation mit den restlichen neutralen Staaten Europas zu
institutionalisieren. 

Der angekündigte Neutralitätsbericht des EDA erschien entgegen den Ankündigungen
von Departementsvorsteher Cassis nicht vor dem Sommer. Im September und Oktober
wurden daher die Parteien aktiv, namentlich die SVP und die SP. Die SP bezog in einem
Anfang September publizierten Positionspapier Stellung zur Auslegung der Schweizer
Neutralität. Darin sprach sie sich für die Weiterführung der Neutralität aus, forderte
aber zugleich ein «Update». Die Partei verlangte unter anderem eine engere
Zusammenarbeit mit der EU zur Erhaltung der europäischen Souveränität; eine
Reduktion der Auslandsabhängigkeit in der Energieversorgung und bei essenziellen
Gütern; einen proaktiven Kampf gegen globale Oligarchen; ein erhöhtes Engagement für
Friedensförderung, ohne internationalen Bündnissen wie der NATO beizutreten; sowie
restriktive Exportgesetze für militärische Güter. 
Unterstützt durch Christoph Blocher und weitere prominente Parteimitglieder wie
Thomas Aeschi (svp, ZG) und Walter Wobmann (svp, SO) lancierte die neu gegründete
Vereinigung «Pro Schweiz» Mitte Oktober eine Volksinitiative. Diese sollte eine
bewaffnete immerwährende Neutralität in der Verfassung verankern.
Wirtschaftssanktionen und andere Zwangsmassnahmen wie Ausreiseverbote gegen
kriegsführende Staaten wären gemäss Initiativtext verboten. 

Am 6. September zitierte LeTemps aus dem durchgesickerten Entwurf des
Neutralitätsberichts, der dann doch schon im Sommer an die Medien gelangt war. In
diesem würden fünf Varianten einer zeitgemässen Neutralitätskonzeption geprüft.
Cassis habe den Gesamtbundesrat aber bis anhin nicht von seiner Idee der
«kooperativen Neutralität» zu überzeugen vermocht. Einer der Hauptstreitpunkte im
Bundesrat sei gemäss LeTemps die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial, das bereits an
andere Länder geliefert wurde. Cassis plädierte dafür, eine Wiederausfuhr unter
bestimmten Auflagen zu bewilligen, was bei den SP- und SVP-Bundesratsmitgliedern auf
Widerstand gestossen sein soll. 
Tags darauf gab der Bundesrat in einer Medienmitteilung bekannt, dass die im
Neutralitätsbericht von 1993 definierte Neutralitätspolitik weiterhin ihre Gültigkeit
behalte. Diese lasse der Schweiz einen «hinreichend grossen Handlungsspielraum», um
auf den Ukraine-Krieg und dessen Folgen zu reagieren. Das habe der Bundesrat bei der
Beratung des Neutralitätsberichts, welcher in Erfüllung des Postulats der APK-SR (Po.
22.3385) erstellt worden sei, beschlossen. Der Bericht sollte gestützt auf die
Aussprache angepasst und im Herbst vom Bundesrat verabschiedet werden. Damit gab
die Regierung auch zu verstehen, dass der Entwurf des Neutralitätsberichts von
Bundespräsident Cassis keine Mehrheit gefunden hatte. Stattdessen wolle sie im
Folgejahr im Rahmen der nächsten aussenpolitischen Strategie eine Auslegeordnung
vornehmen, die auch die Neutralitätspolitik abdecken soll. 
Die Ablehnung der «kooperativen Neutralität» wurde in der Öffentlichkeit als «herbe
Niederlage» (Republik) des Aussenministers wahrgenommen und teilweise mit Häme
bedacht. Die Republik mutmasste, dass der Bundesrat dem Ausland damit signalisieren
wolle, dass sich die Schweizer Neutralität trotz Ukraine-Krieg nicht grundlegend
verändert habe. Zudem versuche man wohl, der Neutralitätsinitiative von Pro Schweiz
keinen Nährboden zu bieten. Nationalrätin Christa Markwalder (fdp, BE) hingegen kam
ihrem Parteikollegen zu Hilfe und kritisierte die fehlende Kollegialität im Gremium. Sie
warf den Bundesratsmitgliedern zudem vor, sich zu verhalten, als ob sich die Welt nicht
verändert habe. 16
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Neutralité: munitions et espace aérien (Mo.
22.3557)

Armée

Thierry Burkart (plr, AG) a déposé une motion au Conseil des Etats qui demande de
réviser la loi sur les exportations de matériel de guerre (LFMG). Les défenseur.se.s de
la motion affirment que les modifications ne remettraient pas en question la neutralité
suisse. En effet, des changements seraient uniquement entrepris avec des pays qui
partagent les mêmes valeurs que la Suisse et qui ont un système de contrôle
comparable à l'ordonnance suisse sur le matériel de guerre (OMG). Actuellement,
l'annexe 2 de l'OMG permet de contrôler l'exportation de matériel de guerre. Avec des
conditions strictes, la Suisse fait en sorte que le matériel qu'elle vend ne puisse pas se
retrouver dans un pays avec des valeurs différentes des siennes. Ceci a notamment
pour conséquence que les pays avec qui la Confédération fait affaire ne peuvent pas
revendre leurs acquisitions à un pays à qui la Suisse n'aurait pas vendu ce matériel de
guerre. Si l'annexe 2 était modifiée, comme le propose la motion, les pays ayant acheté
du matériel de guerre suisse pourraient le réexporter sans demander son accord à la
Suisse. De ce fait, cette modification pourrait avoir de lourdes conséquences sur
l'accessibilité du matériel suisse. 
Lors des débats, la guerre en Ukraine a sans surprise été évoquée. Il a été affirmé que,
dans cette guerre, l'attaque menée contre les valeurs démocratiques et les droits
humains est centrale. Dans ce contexte, garder une position neutre ne serait pas
possible. Alors que les parlementaires favorables à la motion invoquent la nécessité
d'apporter de l'aide à l'Ukraine, d'autres, comme Carlo Sommaruga (ps, GE),
soutiennent que pour respecter le droit de la neutralité, dont la Suisse profite, il ne faut
en aucun cas accepter cette motion. Selon le sénateur genevois, il faudrait plutôt
renforcer l'aide humanitaire que la Suisse offre dans les régions ravagées par des
conflits, comme en Palestine ou entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. 
Guy Parmelin, au nom du Conseil fédéral, a abordé plusieurs aspects de la situation lors
des débats parlementaires. Tout d'abord, il a donné un bref aperçu de la pression que
l'industrie du matériel de guerre subit actuellement en Suisse. En effet, comme le
matériel ne peut pas être réexporté une fois acheté, de grosses questions se posent au
sein de l'OTAN qui, en cas de conflit, ne peut pas faire de transferts de matériel suisse
entre les pays alliés. Puis, le point central de plusieurs débats actuels a été remis sur le
tapis: le droit de la neutralité. En raison des conditions qui sont imposées par ce droit,
le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Guy Parmelin a toutefois réaffirmé que
le Conseil fédéral n'est pas inactif. Il agit, notamment avec les missions humanitaires,
tout en restant dans le cadre de ce que l'on pourrait définir comme son ADN, la
neutralité militaire. 
Au final, cette motion a suscité une répartition politique peu fréquente. En effet, l'UDC
et la gauche étaient dans le même camp, avançant que la neutralité suisse serait en
danger et qu'il fallait la protéger en rejetant cette motion. De plus, certains arguments
se sont appuyés sur les déclaration du Conseil fédéral en évoquant la valeur non
rétroactive de la motion. Cette dernière n'aurait ainsi aucune valeur dans le conflit
Ukraine-Russie. Lors du vote, la motion a été rejetée par 23 voix contre 18 et 2
abstentions. Il est à noter que, de manière générale, les socialistes, les vert-e-s et l'UDC
étaient opposés à la motion et que les libéraux-radicaux étaient au contraire en faveur
de l'objet. Le Centre fut partagé. 17
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Ruag, une histoire de poste

Armée

Au printemps 2023, des propos de Brigitte Beck, directrice générale de RUAG MRO
Holding AG ont déchaîné les plumes médiatiques. L'épisode entraînera, par la suite, son
départ de l'entreprise partenaire de l'armée suisse. Dans le contexte tendu de la guerre
en Ukraine, la directrice de l'entreprise active dans l'armement, en poste depuis l'été
2022, aurait «beaucoup trop» parlé dans la presse, a rapporté la NZZ du 12 mai 2023 à
la suite de propos qu'elle aurait tenu concernant la politique d'exportation d'armes de
la Suisse. De plus, le journal zurichois a remis ses compétences en question, en
évoquant notamment sa manière de s'exprimer et le nombre d'anglicismes qu'elle
utilise en publiant: «Vielleicht, weil das Manager so machen. Oder weil sie als
«Betriebswirtschafterin durch und durch» damit Wissenslücken in ihrem neuen
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Fachgebiet überdecken will. Man weiss es nicht so genau.» 
La polémique prend ses racines dans une interview que la directrice de RUAG a
accordée au groupe CH Media. Après l'interview, Brigitte Beck a fait pression pour que
l'article ne soit pas publié. Pour expliquer cette manœuvre, la NZZ a supposé que,
durant l'interview, la cheffe aurait tenu des propos dégradants pour sa propre image, et
pour celle de l'entreprise. De son côté, le Tages-Anzeiger a soutenu qu'elle avait pris
position sur des questions hautement débattues et sans filtrer ses propos. Cette erreur
serait à mettre sur le compte d'un manque d'expérience avec les médias car cette
interview aurait été la première de sa carrière, d'après le quotidien zurichois.
Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques temps après, Brigitte Beck a participé
à une table ronde, lors de laquelle elle a affirmé: «Deutschland, Dänemark oder Spanien
sollten «das Zeugs» doch einfach in die Ukraine schicken», au sujet de quelques 12'400
munitions 35-mm pour des chars Gepard ou des chars Piranha-3. A partir de ce
moment, les articles de presse ont déferlé. La directrice a exposé un avis personnel
pour évoquer les difficultés auxquelles RUAG fait face en raison de la politique de
neutralité poursuivie par la Confédération. Cette dernière empêche les acheteurs de
réexporter leurs acquisitions sans l'accord de la Suisse, rendant les offres de RUAG
moins attrayantes pour les acheteurs étrangers. Alors que les relations avec l'Europe
sont tendues avec la guerre en Ukraine, la neutralité suisse est sans cesse remise en
question. Les propos tenus par Brigitte Beck lors de cette discussion ouverte ont mal
été digérés par la politique suisse. D'après plusieurs politiciens, la directrice d'une
entreprise fédérale ne devrait pas contredire ouvertement la position tenue par le pays.
Par exemple, le politicien Mauro Tuena (udc, ZH) a affirmé que Brigitte Beck n'avait pas
à s'immiscer dans des questions politiques. En outre, «pro Schweiz»  – mouvement
proche de l'UDC – a demandé le retrait de cette dernière. Dans la foulée, une étude
interne à RUAG a été conduite et a conclu qu'aucune faute n'avait été commise par la
directrice, bien que le président du conseil d'administration de l'entreprise Nicolas
Perrin se soit dit «mécontent». Toutefois, comme la polémique persistait, Brigitte Beck
a finalement annoncé sa démission en août 2023. Elle a déclaré à La Liberté que sa
décision «doit permettre à RUAG de se concentrer à nouveau sur ce qui est vraiment
important, à savoir les affaires». Au final, la NZZ a soulevé que des discussions autour
de la privatisation de l'entreprise pourraient naître de cette polémique dans un avenir
proche. 18
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